
A3 Kostenerstattungsordnung

Gremium: Kreisvorstand
Beschlussdatum: 30.03.2022
Tagesordnungspunkt: 7 Weitere Anträge

Antragstext

Der Kreisvorstand hat beschlossen, dass die gesamte Kostenerstattungsordnung des 
Kreisverbandes durch folgenden Satz ersetzt werden soll:

Es gilt sinngemäß die Kostenerstattungsordnung des Landesverbandes.

Begründung

Als Kreisverband benötigen wir keine eigene Kostenerstattungsordnung. Jedes Dokument, von dem der
KV eine eigenständige Version führt, ist eine potetenielle Fehlerquelle.

Durch diesen Antrag entsteht keine inhaltliche Änderung an den Ausgaben, die erstattet werden
können - die Pauschalbeträge, die der Landesverband aktuell erstattet, sind sogar höher als die des
Kreisverbandes.
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